Deutsche
Rentenversicherung

Versicherungsnummer Kennzeichen
(soweit bekannt)
| | | | | | | | | | | |
Bei Schriftwechsel bitte Versicherungsnummer, Kennzeichen (soweit bekannt) und

Personenstandsdaten des Versicherten angeben

Fragebogen zu Rechtsanderung__en _ Erlauterungen zu den einzelnen Fragen
ab 01.01.1992 oder zu einem spateren Zeitpunkt finden Sie im Anschluss an den Fragenteil
1 Angaben zur Person

Name Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)

Haben Sie Zeiten der Berufsausbildung (auch ohne Abschluss) zuriickgelegt, die im Versicherungsverlauf noch nicht als

2 "berufliche Ausbildung" gekennzeichnet sind?
vom - bis Art der Berufsausbildung
:‘ nein |:| ja
vom - bis Art der Berufsausbildung

Nachweise |_| sind beigefugt |_| liegen nicht mehr vor |_| werden nachgereicht

Haben Sie leibliche Kinder, Stief- oder Pflegekinder erzogen und werden Beriicksichtigungszeiten wegen Kindererziehung

3 bis zum vollendeten 10. Lebensjahr geltend gemacht?
(Den leiblichen Kindern stehen Adoptivkinder gleich.) kein Antrag, weil Beriicksichtigungszeiten bereits beim
bitte Vordruck V800 Antragsteller oder bei einem anderen Berechtigten aner-
—| nein |_| ja, ausfillen und beifligen kannt worden sind

2 Werden Zeiten der nicht erwerbsmaiigen Pflege eines pflegebedurftigen Kindes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
geltend gemacht? - frihestens ab dem 01.01.1992 - Bitte Bescheid tiber Pflegeleistung beifiigen

vom - bis Kindschaftsverhaltnis

zum Haushalt
—| nein |_| ja |_| leibliches Kind |_| Pflegekind |_| gehorendes Stiefkind

5 Wurden Zeiten der Arbeitsunféahigkeit durch einen Unfall oder durch andere Personen nach dem 30.06.1983 verursacht?
(Soweit bereits in der Vergangenheit hierzu Angaben gemacht worden sind und kein weiterer Schadensfall vorliegt,
beantworten Sie die folgenden Fragen bitte mit "nein".)

:I bitte Fragebogen zum Ubergang von Schadensersatzanspriichen (Vordruck R870) ausfiillen und
nein ja, beifiigen

Sind Schadensersatzanspriiche geltend gemacht worden (z. B. bei privaten Versicherungsgesellschaften)?
am

bei welcher Stelle Aktenzeichen
nein ja

Wurde die letzte Kontenklarung nach dem 31.12.1991 durchgefuhrt?

|:| nein bzw. nicht bekannt, dann bitte alle weiteren Fragen beantworten Beweismittel bitte beifligen

|:| ja, inder Zeitvom 01.01.1992 bis 31.12.1995; weiter bei Ziffer 13
|:| ja, inder Zeitvom 01.01.1996 bis 31.12.1996; weiter bei Ziffer 14
|:| ja, inder Zeitvom 01.01.1997 bis 31.12.2001; weiter bei Ziffer 15
|:| ja, inder Zeitvom 01.01.2002 bis 30.04.2003; weiter bei Ziffer 17
|:| ja, nach dem 30.04.2003; weiter bei Ziffer 18

Haben Sie in der Zeit vom 01.03.1957 bis 30.04.1961 Wehrdienst oder Zivildienst (friher Ersatzdienst) geleistet, der im

Versicherungsverlauf nicht als "Pflichtbeitrdge Wehr-, Zivildienst" gekennzeichnet ist?
vom - bis

—l nein |_| ja

6

Waren Sie in der Zeit vom 01.07.1975 bis 31.12.1991 als behinderter Mensch in einer geschitzten Einrichtung fr

behinderte Menschen beschéftigt?
vom - bis Bezeichnung der Einrichtung

_| nein |_| ja

7

ZI Haben Sie an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaf3nahme teilgenommen?
vom - bis Kostentrager Art der Forderungsleistung (z. B. Berufsausbildungsbeihilfe)

_I nein |_| ja

Haben Sie Anwartschaft oder Anspruch auf eigene Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundséatzen
oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen aus einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhéltnis oder Arbeitsverhalt-

P )
nis: Versorgungsdienststelle, Aktenzeichen !?ltte FQStsetzunnglﬁm_
. i Uber die ruhegehaltfahigen
nein ja Dienstzeiten beifigen

V0300 PDF - BI. 1
V017 - 27.08.2008 - 27


Hinweise zum Ausfüllen des Antrags
Vorgehensweise:
Zum Ausfüllen des Vordruckes klicken Sie mit der Maus in das erste Feld, hier „Versicherungsnummer“.
Nun geben Sie ihre Daten, wie z.B. die Versicherungsnummer, fortlaufend ein. Die Ausrichtung der Eingabe erfolgt automatisch, sobald Sie mit der Tabulator-Taste/Maus zum nächsten Feld wechseln. Felder zum Ankreuzen können Sie alternativ mit Leertaste/Maus aktivieren bzw. deaktivieren.




Versicherungsnummer
| (soweit bekannt)

Kennzeichen ‘

[ Beweismittel bitte beifiigen

10 | Haben Sie im Beitrittsgebiet eine Rente aus Sonderversorgungssystemen erhalten?

vom - bis Art der Leistung Versicherungstrager, Aktenzeichen
nein ja

EI Haben Sie bis zum 31.12.1991 Zeiten im Beitrittsgebiet zurlickgelegt, die Sie bisher noch nicht geltend gemacht haben?
_l nein |—| ja, bitte Vordruck V700 ausfiillen und beifigen

Haben Sie einen Anspruch auf Nachversicherung fiir Beschéftigungszeiten im 6ffentlichen Dienst oder bei sonstigen
offentlich-rechtlichen Koérperschaften, Kérperschaften der evangelischen, der katholischen oder anderer Religionsgesell-
schaften oder bei einer geistlichen Genossenschaft oder &hnlicher Gemeinschaft oder wurde eine Nachversicherung
bereits durchgefiihrt?

vom - bis bei welcher Stelle, Aktenzeichen
nein ja

12

13 | Haben Sie im Beitrittsgebiet eine berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen erhalten?

vom - bis Art der Leistung Versicherungstréger, Aktenzeichen
nein ja

14 | Haben Sie Fachschul-, Fachhochschul- oder Hochschulausbildungen zurtickgelegt, die nicht abgeschlossen wurden?

vom - bis Ausbildungsart
nein ja

15 | waren Sie zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr krank?

vom - bis
nein ja

Haben Sie bis zum 31.12.1991 im Beitrittsgebiet Zeiten einer Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit wahrend des

16 Bezuges einer Rente oder Versorgung vor Erreichen der fiir eine Altersrente maf3geblichen Altersgrenze zuriickgelegt?

—| nein |_| ja, bitte Sozialversicherungsausweis beiftigen

Waren Sie nach dem vollendeten 17. Lebensjahr bei einer deutschen Agentur fur Arbeit (Arbeitsamt) als ausbildung-
suchend gemeldet?

—| nein |_| ja

17

vom - bis Agentur flr Arbeit (Arbeitsamt)

Dokumentenzugang fur sehbehinderte Menschen

Menschen mit einer Behinderung (z. B. blinde oder sehbehinderte Menschen) haben Anspruch darauf, Dokumente in einer fur
sie wahrnehmbaren Form zu erhalten.

Aufgrund meiner Behinderung bitte ich darum, mir Dokumente zusétzlich in einer fur mich wahrnehmbaren Form zuzusenden
und zwar

|:| als Gro3druck |:| in Braille (Vollschrift) |:| als Hérmedium (Kassette)
|:| in Braille (Kurzschrift) |:| als CD (Schrift- / Textdatei im ".doc"-Format) |:| als Hérmedium (CD-DAISY Format)

Erklarung der Antragstellerin / des Antragstellers

Ich versichere, dass ich samtliche Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass
wissentlich falsche Angaben zu einer strafrechtlichen Verfolgung fithren kénnen.

Ort, Datum Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

Anlagen

Bitte weisen Sie die genannten Zeiten nach.

Sollten Zeugnisse als Beweismittel Gibersandt werden, kdnnen die Noten oder entsprechende Beurteilungen unkenntlich gemacht
werden.

Werden keine Originalunterlagen eingesandt, sondern nur Fotokopien oder Abschriften, muss deren Ubereinstimmung mit dem
Original bestatigt sein. Wir bitten Sie, diese Bestatigung (keine amtliche Beglaubigung) durch die Auskunfts- und Beratungsstellen
der Deutschen Rentenversicherung, deren Versichertenberater / -innen bzw. Versichertendlteste sowie durch die anderen
Sozialleistungstrager (z. B. Krankenkassen), aber auch durch die Versicherungsamter bzw. die Stadt- oder Gemeinde-
verwaltungen und die deutschen Auslandsvertretungen vornehmen zu lassen; die Bestétigung erfolgt kostenlos. Es reicht nicht
aus, wenn die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fotokopie oder Abschrift mit dem Original von lhnen selbst oder einem
Rechtsanwalt, Rechtsbeistand oder Rentenberater vorgenommen wird.

Als Anlagen sind beigefligt
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Erlauterungen zum Fragebogen zu Rechtsanderungen ab 01.01.1992

Sehr geehrte Antragstellerin / Sehr geehrter Antragsteller,

zur Klarung Ihres Rentenanspruches und Ihrer fur die Rentenversicherung zu bertcksichtigenden Zeiten ist es regelmafig
ausreichend, wenn Grundantragsvordrucke ausgefiillt werden. Durch gesetzliche Erganzungen und Anderungen entsprechen
vorhandene Antragsvordrucke vorubergehend nicht immer den aktuellen Gegebenheiten.

In dem lhnen vorliegenden Fragebogen werden Fragen gestellt, deren Beantwortung erforderlich ist, damit der Rentenversiche-
rungstrager Uber zusatzliche Sachverhalte aufgrund von Rechtsdnderungen ab 01.01.1992 oder ab einem spéateren Zeitpunkt
entscheiden kann. Der Fragebogen ist daher zuséatzlich auszufullen, wenn

- bereits ein Versicherungsverlauf in einem Kontenklarungsverfahren erteilt wurde und lediglich die spéteren Rechtsénderungen
zu beachten sind

- zur Antragstellung Vordrucke verwendet wurden, die noch nicht alle rechtlich erforderlichen Sachverhalte beriicksichtigen.

Der Fragebogen enthélt nach Ziffer 5 eine Einstiegsfrage, ob eine letzte Kontenkldrung nach dem 31.12.1991 durchgefuhrt
wurde. Damit soll erreicht werden, dass die nachfolgenden Fragen mdglichst nicht wiederholt zu beantworten sind.

Zur besseren Ubersicht ist jeder Hinweis mit der gleichen laufenden Nummer versehen wie die Fragen im Antragsvordruck.

Der im Sechsten Buch des Sozialgesetzbuches vom Gesetzgeber verwendete Begriff "Beitrittsgebiet” (siehe Fragen 10, 11 und
13) umschreibt das im Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet. Dies sind - nach dem Gebietsstand vom 03.10.1990 -
die neuen Bundeslénder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thuringen, Berlin (Ost) und
der zum Bezirk Spandau gekommene Ortsteil West-Staaken (ehem. Kreis Nauen) und die durch Staatsvertrag zu Niedersachsen
gekommenen Gebiete (ehem. Amt Neuhaus und andere Gebiete).

Wenn Sie weitere Antrdge bendtigen, stehen lhnen alle entsprechenden Antragsvordrucke auch im Internet unter
www.deutsche-rentenversicherung.de zur Verfugung.

Sollten Sie zu der einen oder anderen Frage noch ndhere Auskiinfte oder Hilfe beim Ausfillen des Vordrucks wiinschen, stehen
Ihnen die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, deren Versichertenberater / -innen bzw. Ver-
sichertendlteste und die 6rtlichen Versicherungsamter jederzeit zur Verfligung. Die Anschrift der nachsten Versichertenberater /

-innen bzw. Versichertendlteste erfahren Sie bei den Auskunfts- und Beratungsstellen, bei den Versicherungsédmtern oder bei

den Gewerkschaften.

Mit freundlichen GriRen
Ihre Deutsche Rentenversicherung

Pflichtbeitrage fir Zeiten der Berufsausbildung (z. B.
Lehrzeit, berufliche Fortbildung oder Umschulung) werden bei
der Rentenberechnung besonders bewertet.

Wir bitten Sie daher um Angabe, in welchen Zeiten Sie eine
Berufsausbildung zuriickgelegt haben. Als Beweismittel sind
z. B. Lehrvertrag / Prufungszeugnis sowie Bescheinigung tber
die Hohe des erzielten Arbeitsentgelts beizufiigen.

Wurden fiir eine Zeit der Berufsausbildung keine Pflichtbei-
trage gezahlt (z. B. Lehrzeit im elterlichen Betrieb, Praktikum),
kann diese Zeit unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem
als Pflichtbeitragszeit gelten.

Als Nachweise sind z. B. Lehrvertrag, Lehranzeige, Prifungs-
zeugnis, landwirtschaftlicher Gesellenbrief beizuftigen.

Sollten keine Nachweise mehr vorliegen, kdnnen entsprechen-
de Unterlagen ggf. bei der Handwerkskammer, der Industrie-
und Handelskammer oder bei der Landwirtschaftskammer
erhéltlich sein.

Erziehungszeiten werden - Uber die Pflichtbeitragszeiten
wegen Kindererziehung hinaus - bis zum 10. Lebensjahr der
Kinder als Bericksichtigungszeiten wegen Kindererziehung
anerkannt. Bericksichtigungszeiten kénnen Einfluss auf die
Erfullung der Anspruchsvoraussetzungen fir eine Rente und
die Bewertung beitragsfreier und beitragsgeminderter Zeiten
bei der Rentenberechnung haben.

Die Anerkennung ist von bestimmten Voraussetzungen ab-
hangig. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, wird
anhand des Antrags auf Feststellung von Kindererziehungs-
zeiten / Beriicksichtigungszeiten wegen Kindererziehung (Vor-
druck V800) geprift.

Anspruch auf die Gutschrift zusétzlicher Entgeltpunkte
wegen der Pflege eines pflegebediirftigen Kindes bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres kann fiir Mitter und Vater
bestehen, wenn sie die Pflege nicht erwerbsméfRig und im
Durchschnitt mindestens 14 Stunden pro Woche (fiir Zeiten
vom 01.01.1992 bis 31.03.1995 mindestens 10 Stunden pro
Woche) ausgelibt haben.

Als Nachweis Uber das Vorliegen der Pflegebedurftigkeit des
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Kindes kommt z. B. der Bescheid des Leistungstragers, der die
Pflegeleistung fiir das Kind erbracht hat, in Betracht. Aus dem
Bescheid muss die Pflegebedurftigkeit sowie deren Dauer
hervorgehen. Geht aus dem Bescheid des Leistungstragers im
Einzelfall der Umfang der wochentlichen Pflegetétigkeit nicht
hervor, kann der Nachweis auch durch andere geeignete Un-
terlagen (z. B. Auszug aus dem Gutachten des Medizinischen
Dienstes) gefiihrt werden.

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn die Pflegebedurftigkeit nach
dem Pflegeversicherungsgesetz (Elftes Buch des Sozialge-
setzbuches) festgestellt wurde oder eine der nachfolgenden
Leistungen gezahlt wurde:

- Entschadigung nach dem Bundesversorgungsgesetz bzw.
nach den Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung
des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen

Entschadigung aus der gesetzlichen Unfallversicherung
Entschadigung aus 6ffentlichen Kassen aufgrund gesetzlich
geregelter Unfallversorgung oder Unfallfiirsorge
Firsorgeleistung nach dem Zwdélften Buch des Sozialgesetz-
buches (bzw. nach dem Bundessozialhilfegesetz)
Firsorgeleistung nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem
Reparationsschadengesetz, dem Flichtlingshilfegesetz)
Firsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
(Kriegsopferfursorge) und nach den Gesetzen, die eine ent-
sprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes
vorsehen.

Ist eine Arbeitsunfahigkeit Folge eines Unfalles oder
durch andere Personen verursacht worden und sind dadurch
Rentenversicherungsbeitrdge ausgefallen oder in geringerem
Umfang entrichtet worden, so priift der Rentenversicherungs-
tréger, ob er von dem Ersatzpflichtigen bzw. dessen Versiche-
rung Schadensersatz fordern kann (Beitragsregressverfahren
nach § 119 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches
[SGB X]). Die nach § 119 SGB X vereinnahmten Beitrdge gel-
ten in der Rentenversicherung als Pflichtbeitrage.

Als Ersatzpflichtiger ist z. B. anzusehen: Autofahrer oder Auto-
halter (Verkehrsunfall), Hauseigentiimer (Treppensturz, Glatt-
eis), Stadt- oder Gemeindeverwaltung (schadhafter Birger-



steig), Tierhalter (Reitunfall, Hundebiss), Mitspieler bei Sport-
verletzungen (regelwidriges Verhalten), behandelnder Arzt
oder Krankenhaustrager (arztlicher Behandlungsfehler).

IZIWehr- und Zivildienstzeiten vom 01.03.1957 bis zum
30.04.1961 werden mit 75 % des Durchschnittsentgelts aller
Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten bewertet. Dieser Wert ist regelmaRig héher als das
seinerzeit gemeldete Entgelt. Sofern Versicherungspflicht nicht
bestanden hat, besteht ggf. ein Anspruch auf Nach-
versicherung.

Erste Einberufungen zum Grundwehrdienst erfolgten zum
01.04.1957.

Pflichtbeitrage aufgrund einer Beschaftigung in einer ge-
schitzten Einrichtung fiir behinderte Menschen sind fur Zeiten
vor dem 01.01.1992 mit mindestens 75 % des Durchschnitts-
entgelts aller Versicherten der Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten zu berticksichtigen. Dieser Wert kann ho-
her sein als die tatséchlich gemeldeten Entgelte.

Berufsvorbereitende BildungsmaRnahmen sind MaR-
nahmen, die auf die Aufnahme einer Berufsausbildung vor-
bereiten oder der beruflichen Eingliederung dienen, sowie
Vorbereitungslehrgdnge zum nachtraglichen Erwerb des
Hauptschulabschlusses und allgemeinbildende Kurse zum
Abbau von schwerwiegenden beruflichen Bildungsdefiziten.

IZI Diese Frage betrifft Versicherte, die im offentlichen
Dienst als Beamte oder diesen gleichgestellte Personen (z. B.
DO-Angestellte, Berufssoldaten oder Kirchenbedienstete) tétig
waren oder sind. Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn
aufgrund eines solchen Dienstverhéltnisses eine Versorgung
gezahlt wird oder kiinftig eine Versorgung zu zahlen ist. Es ist
die Stelle anzugeben, die die Versorgungsbeziige zahlt (z. B.
Pensionsregelungsbehdrde) bzw. bei der kiinftig Versorgungs-
anspriche geltend gemacht werden kdnnen. Die Angaben
sind erforderlich, weil beitragsfreie Zeiten bei der Rentenbe-
rechnung nicht berticksichtigt werden dirfen, soweit diese Zei-
ten bei der Versorgung ruhegehaltféhig sind. Dies gilt jedoch
nur fir die Rentenberechnung, ansonsten bleiben diese Zeiten
- z. B. zur Erfillung der Wartezeit - weiterhin berlcksichti-
gungsfahig.

Auch Zeiten des Rentenbezuges aus einem Sonderver-
sorgungssystem im Beitrittsgebiet (z. B. NVA, Volkspolizei,
Zoliverwaltung, Staatssicherheit, Nationale Sicherheit) kénnen
als Anrechnungszeiten in Betracht kommen.

Diese Frage richtet sich an Versicherte, die bis zum
31.12.1991 Zeiten im Beitrittsgebiet zurtickgelegt haben. Es
sind samtliche Zeiten und Sachverhalte anzugeben, die bis-
her noch nicht geltend gemacht wurden.

Diese Frage richtet sich an Personen, die im offentli-
chen Dienst als Beamte oder gleichgestellte Personen (z. B.
DO-Angestellte, Berufssoldaten und Zeitsoldaten der Bun-
deswehr, Kirchenbedienstete sowie berufsmaRig oder freiwillig
lAngerdienende Angehdrige der Wehrmacht oder des RAD)
tatig waren und aus diesem Dienstverhaltnis ohne Anspruch
auf Versorgung ausgeschieden sind. Fiir diese Personen kann
nach verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen eine Nach-
versicherung durchgefuhrt werden.

Die Frage ist mit "ja" zu beantworten, wenn ein Anspruch auf
Nachversicherung bereits geltend gemacht wurde oder kinf-
tig geltend gemacht wird. Es wird empfohlen, sich wegen der
Durchfiihrung der Nachversicherung mit dem friheren Dienst-
herrn oder dem ortlich zusténdigen Versicherungsamt in Ver-
bindung zu setzen.

Ist eine Nachversicherung bisher nicht durchgefiihrt worden,
weil fir das Dienstverhaltnis eine Aufschubbescheinigung
erteilt wurde, muss die Frage ebenfalls mit "ja" beantwortet
werden. Die Aufschubbescheinigung ist beizufiigen. Der Ren-
tenversicherungstrager prift in diesen Féllen die Mdglichkeit
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der Nachversicherung, ohne dass es eines besonderen An-
trags beim friheren Dienstherrn oder beim Versicherungsamt
bedarf.

Als Anrechnungszeiten kénnen auch Zeiten des Be-
zuges einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder
im Beitrittsgebiet berlicksichtigt werden.

Als Anrechnungszeiten kénnen auch Zeiten einer nicht
abgeschlossenen Fachschul-, Fachhochschul- oder Hoch-
schulausbildung beriicksichtigt werden. Als Beweismittel ist
z. B. die Bescheinigung der Schule beizufligen.

Als Anrechnungszeiten kommen auch Zeiten der Krank-

heit nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Vollen-

dung des 25. Lebensjahres in Betracht. Die Zeit der Krankheit

muss mindestens einen Kalendermonat angedauert haben

und darf nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt

sein.

Einzutragen sind Zeiten der Krankheit nach dem vollendeten

17. Lebensjahr und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr.

Als Beweismittel kommen u. a. in Betracht:

- Bescheinigung des behandelnden Arztes, des Kranken-
hauses oder der Krankenkasse.

Fur die nach Vollendung des 17. Lebensjahres und vor Voll-

endung des 25. Lebensjahres liegenden Zeiten der Arbeits-

unfahigkeit, Krankheit, Schwangerschaft und der Arbeitslosig-

keit ist die Unterbrechung einer versicherten Beschaftigung /

Tétigkeit nicht erforderlich.

Als Beitragszeiten im Beitrittsgebiet gelten auch Zeiten
einer Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit, die bis zum
31.12.1991 wahrend des Bezuges einer Rente oder Ver-
sorgung ausgetibt wurden. Das gilt jedoch nicht wéhrend des
Bezuges einer Altersrente bzw. Versorgung wegen Alters.

Als Anrechnungszeiten kommen auch Zeiten in Be-

tracht, in denen Versicherte bei einer deutschen Agentur fur

Arbeit (Arbeitsamt) als Ausbildungsuchende gemeldet waren.

Diese Zeiten sind nur dann als Anrechnungszeiten zu berlck-

sichtigen, wenn sie

- gach Vollendung des 17. Lebensjahres zurtickgelegt wur-
en,

- mindestens einen Kalendermonat angedauert haben und

- nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind.

Soweit diese Zeiten nach Vollendung des 17. Lebensjahres

und vor Vollendung des 25. Lebensjahres liegen, ist die Unter-

brechung einer versicherten Beschéftigung / Tatigkeit nicht

erforderlich.

Dokumentenzugang

Wir werden lhnen zukiinftig gewlinschte barrierefreie Doku-

mente zusammen mit Dokumenten in Schwarzschrift auf Pa-

pier senden. Ein Nachweis iber die Behinderung ist nicht er-

forderlich.

In einer Ubergangsphase erhalten Sie den GroRdruck auf DIN

A3 Format. Die Schrift- / Textdatei wird im Dateiformat ".doc"

ausgegeben.

Hormedien werden mit einer synthetischen Stimme bereit-

gestellt. Das Format "DAISY" kann nur auf einem

- mp3-féhigen Abspielgerat gegebenenfalls mit
DAISY-Software oder

- speziellen DAISY-Abspielgerat

gehort werden.

Herkdmmliche CD-Abspielgeréte sind fur dieses Format nicht

geeignet.

Wir werden lhnen die barrierefreien Dokumente in hochst-

maoglicher Qualitat zur Verfugung stellen. Sollte sich ein Doku-

ment als fehlerhaft erweisen, teilen Sie uns dies bitte mit.
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